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Notwendigkeit
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Bewertung des Zustands FFH-Arten, -Lebensraumtypen Deutschland 2019
Trend: zunehmender Anteil schlechter Bewertungen

Notwendigkeit: FFH-Lebensräume und –Arten Dtl.
Schutz und Verpflichtungen seit 1992

→Wiederherstellungspflicht für Arten/ LRT in „ungünstigem Erhaltungszustand“ (rot/ gelb)

Veränderung der Anteile der Erhaltungszustände von Lebensräumen (links) und Arten (rechts) 
in den FFH-Berichten 2007, 2013 und 2019. 
Erhaltungszustände: FV: günstig, U1: ungünstig-unzureichend, U2: ungünstig-schlecht, XX: unbekannt (BfN, 2020). 
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Notwendigkeit, Begründung der

Art. 1 (1)
Diese Verordnung enthält Vorschriften, die zu Folgendem beitragen sollen: 

a) langfristige und nachhaltige Erholung biodiverser und widerstandsfähiger 
Ökosysteme in den Land- und Meeresflächen der Mitgliedstaaten durch die 
Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme; 

b) Verwirklichung der übergeordneten Ziele der Union in Bezug auf den 
Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel und die Land-Degradations-
neutralität; 

c) Verbesserung der Ernährungssicherheit; 

d) Erfüllung der internationalen 
Verpflichtungen der Union. 

+ Gesundheit, Wohlbefinden u.a.



Übergeordnete Ziele und Instrumente

Art. 1 (2)
Mit dieser Verordnung wird ein Rahmen für wirksame und flächen-
bezogene Wiederherstellungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten 
geschaffen, um für alle Flächen und Ökosysteme, die in den in 
Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, bis 2030 mindestens 20 % 
der Land- und mindestens 20 % der Meeresfläche und bis 2050 alle 
Ökosysteme, die der Wiederherstellung bedürfen, abzudecken 

Instrumente:

• Konkrete, zeitgebundene und flächenspezifische Ziele.

• Indikatorbasierte Ziele 

• für mehr Artenvielfalt und Ökosystem-Leistungen in Agrarlandschaft und Wäldern, 
wiedervernässte Moore, grünere Städte, intakte Flüsse und Auen, mehr Bestäuber, 
Erreichen des günstigen Erhaltungszustandes der FFH-Lebensräume und –Arten.

• Verschlechterungsverbot

• Erstellung von wissenschaftsbasierten nationalen Wiederherstellungsplänen als 
zentrales Werkzeug, mit regelmäßiger Überprüfung und Monitoring



Grundprinzipien der Ziele

Zusätzlich zu den Flächen, auf denen Maßnahmen zur 
Wiederherstellung für FFH-LRT, -Arten stattfinden:

FFH-Lebensraumtypen, FFH- und Vogelarten 
(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie, 

Meeresschutz-Richtlinie)

Ziel: Aufwärtstrend, Netto-Nullverlust bis 2030. Danach Erreichen eines wissenschaftlich 
begründeten „zufriedenstellenden Niveaus“. Nur Feldvogelindex Zunahme ab sofort.

Land-
Lebensräume

Meeres-
Lebensräume

Moore

Renaturierung, 
Wiedervernässung

Forstwirtschaftliche 
Flächen

Waldvögel + 7 weitere  
Indikatoren, z.B. 

Totholz, Alter, organ. C, 
Baumarten

Landwirtschaftliche 
Flächen

Feldvögel + 3 weitere 
Indikatoren: Wiesen-

Tagfalter, organ. C, 
Landschaftselemente

Bestäuber

Bestandsgröße

Städte

Städtische 
Grünflächen + 

städtische 
Baumüberschirmung

Flüsse

25.000 km freie Flüsse. 
Beseitigung obsoleter 

Hindernisse,
Maßnahmen in Auen.



FFH-Lebensräume (Art. 4)

Ziel: Guter Zustand der noch nicht in einem guten 
Erhaltungszustand befindlichen Lebensräume (Art. 4 (1)):

a) bis 2030 auf mind. 30% der Gesamtfläche aller FFH-LRT 
in ungünstigem Erhaltungszustand, 

b) bis 2040 auf mind. 60% und bis 2050 auf mind. 90% der 
Fläche jeder in Anhang I benannten Gruppe von FFH-LRT in 
ungünstigem Erhaltungszustand.

Wo es für eine günstige Gesamtfläche nötig ist sind Lebensräume auf neuen 
Flächen neu zu etablieren (Art. 4 (4)): 

Bis 2030 für mind. 30%, bis 2040 für mind. 60% und bis 2050 für 100% der 
zusätzlichen Fläche (Bezug: jede Gruppe von Lebensräumen im Anhang I)

Art 4 (17): Gesamtziel: Flächen in gutem Zustand für mind. 90% aller FFH-LRT und günstige 
Gesamtfläche für jeden FFH-LRT, zunehmende Tendenz hin zu ausreichender Qualität und 
Quantität der Lebensräume der Arten der FFH- (II, IV, V) und VS-RL → damit Erreichung des 
nach FFH-RL weiterhin unverändert geforderten günstigen Erhaltungszustandes.

Land-
Lebensräume

Meeres-
Lebensräume



FFH-Lebensräume (Art. 4)

Konstanter Anstieg der Fläche im guten Zustand bis dieser auf 90% der Fläche erreicht ist!



FFH-Lebensräume Flüsse und Auen (Art. 4)

Wiederherstellung FFH-Lebensräume und -Arten
gemäß Art. 4 = viele Lebensräume der Flüsse und 
Auen



FFH-Lebensräume (Art. 4)

• Zusätzlich Renaturierungsmaßnahmen für die Lebens-
räume der FFH-Arten Annex II, IV, V FFH-RL und der 
Vogelarten VS-RL, incl. Wiederansiedlungen und Ver-
besserung der Konnektivität, bis in Qualität und Quantität 
ausreichende Habitate vorhanden sind (Art. 4 (7)).

• Quantifizierung der günstigen Gesamtfläche und der am 
besten für Maßnahmen geeigneten Flächen in den
nationalen Renaturierungsplänen nach Art. 15

• Mitgliedstaaten können bis 2030 Natura 2000-Gebiete für 
die Renaturierungs-Maßnahmen priorisieren
(EVP hatte sogar Beschränkung auf Natura 2000 gefordert – wo 

die Anforderungen ja eh schon gelten)

= Beschleunigungs- und Umsetzungs-Programm 
für die FFH- und Vogelschutz-RL.

= Hochwasser-, Klimaschutz, Gewässerschutz

Rostislav - stock.adobe.com

Christoph Bosch

https://natura2000.eea.europa.eu/



Moor-Lebensräume (Art. 11 (4))

Wiederherstellung von Moorböden:
Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, die darauf abzielen, dass organische Böden, die 
landwirtschaftlich genutzt werden und bei denen es sich um entwässerte Moorböden 
handelt, wiederhergestellt werden. Diese Maßnahmen sind zu ergreifen auf mindestens 
a) 30 % dieser Flächen, von denen mindestens 1/4 wiedervernässt werden muss, bis 2030; 
b) 40 % dieser Flächen, von denen mindestens 1/3 wiedervernässt werden muss, bis 2040; 
c) 50 % dieser Flächen, von denen mindestens 1/3 wiedervernässt werden muss, bis 2050. 

• Zur Wiedervernässung angerechnet werden können auch Maßnahmen auf nicht 
landwirtschaftlich oder für Torfabbau genutzten Böden, aber nur bis zu einem Anteil von 
40% auf die genannte Ziele. 

• Abweichung von den Zielvorgaben ist möglich, wenn „es wahrscheinlich ist, dass diese 
Wiedervernässung wesentliche negative Auswirkungen auf Infrastruktur, Gebäude, die 
Anpassung an den Klimawandel oder andere öffentliche Interessen hat und die Wieder-
vernässung nicht auf anderen als landwirtschaftlich genutzten Flächen stattfinden kann.“

• Wirtschaftliche Nutzung ist möglich.

• Für Landwirte/ private Eigentümer freiwillig, die Mitgliedstaaten schaffen Anreize für sie.

= Hochwasser-, Klimaschutz



Moor-Lebensräume (Art. 11 (4))

https://blogs.nabu.de/naturschaetze-retten/nrl/



Renaturierung Moore



Ziel: Auf nationaler Ebene ein Aufwärtstrend bei mindestens 2 der folgenden 3 
Indikatoren für landwirtschaftliche Ökosysteme (Anhang IV), gemessen im 
Zeitraum vom [Juli 2024] bis zum 31.12.2030 und danach alle sechs Jahre, bis 
ein „zufriedenstellendes Niveau“ erreicht ist (festzulegen laut Art. 14 (5) im 
Wiederherstellungsplan) (Art. 11 (2)): 

a) Index der Grünlandschmetterlinge; 

b) Vorrat an organischem Kohlenstoff in mineralischen Ackerböden; 

c) Anteil landwirtschaftlicher Flächen mit Landschaftselementen mit 
großer Vielfalt. 

+ Steigerung des Index der häufigen Feldvogelarten (Art. 11 (3), Anhang V) 

von 100 am [18.08.2024] auf 110 bis 2030, 120 bis 2040, 130 bis 2050.

Landwirtschaftliche Flächen (Art. 11)

Wiederherstellungsmaßnahmen, die erforderlich sind, um die biologische Vielfalt von 
landwirtschaftlichen Ökosystemen zu verbessern, wobei dem Klimawandel, den sozialen und 
wirtschaftlichen Bedürfnissen von ländlichen Gebieten sowie der Notwendigkeit, die nachhaltige 
landwirtschaftliche Erzeugung in der Union sicherzustellen, Rechnung getragen wird (Art. 11 (1))

https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/grassland-butterfly-index-in-europe-1

Gesamt 17 Arten

= Hochwasser-, 
Klimaschutz, 

Gewässerschutz



Indikatoren Landwirtschaft (Anhang IV)



Wald-Ökosysteme (Art. 12)

Ziele (zusätzlich zu den Flächen für FFH-Lebensräume und -Arten nach Art. 4, FFH): 
Verbesserung der biologischen Vielfalt von Waldökosystemen.

Auf nationaler Ebene Aufwärtstrend bei dem Index häufiger Waldvogelarten +
Aufwärtstrend bei mindestens 6 der folgenden 7 Indikatoren (Anhang VI).

a) stehendes Totholz; 

b) liegendes Totholz; 

c) der Anteil der Wälder mit uneinheitlicher 
Altersstruktur; 

d) die Waldvernetzung; 

e) der Vorrat an organischem Kohlenstoff; 

f) der Anteil der Wälder mit überwiegend heimischen Baumarten; 

g) die Vielfalt der Baumarten.

Gemessen im Zeitraum vom [18.08.2024] bis zum 31.12.2030, danach 
alle 6 Jahre, bis ein im Wiederherstellungsplan (Art. 14 (5)) festgelegtes 

zufriedenstellendes Niveau erreicht ist.
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Städtische Ökosysteme (Art. 8)

Kein Nettoverlust in den (gemäß Art. 14 (4)) im Wiederherstellungsplan bestimmten 
städtischen Ökosystemgebieten bis zum 31.12.2030 an der nationalen Gesamtfläche 
städtischer Grünflächen und städtischer Baumüberschirmung gegenüber … [18.08.24].

Die Mitgliedstaaten können von der nationalen Gesamtfläche diejenigen 
städtischen Ökosystemgebiete ausnehmen, in denen der Anteil städtischer 
Grünflächen in den Stadtzentren und städtischen Räumen mehr als 45 % 
und der Anteil der städtischen Baumüberschirmung mehr als 10 % beträgt.

Ab 1.1.2031 steigender Trend in Bezug auf die 
nationale Gesamtfläche städtischer Grünflächen
in den städtischen Ökosystemgebieten (u.a. durch 
die Integration städtischer Grünflächen in Gebäude und 

Infrastrukturen) (Art. 8 (2)). In jedem dieser städtischen 
Ökosystemgebiete steigender Trend in Bezug auf 
die städtische Baumüberschirmung (Art. 8 (3)).

Messung alle 6 Jahre, bis ein im Wiederher-
stellungsplan (Art. 14 (5)) festgelegtes zufrieden-
stellendes Niveau erreicht ist (Art. 8 (2) (3)).
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Natürliche Vernetzung Flüsse und Auen (Art. 9)

Ziele (zusätzlich zur WRRL): 
Wiederherstellung FFH-Lebens-
räume und -Arten gemäß Art. 4 
(= viele Lebensräume der Flüsse und Auen)

und Wiederherstellung von 
mindestens 25.000 Fluss-km in 
der EU zu frei fließenden Flüssen 
bis 2030.

Ermittlung der Hindernisse, die 
hierfür beseitigt werden müssen, 
und deren Beseitigung (primär 
obsolete Hindernisse), 

Ergänzung durch Maßnahmen, die 
zur Verbesserung der natürlichen 
Funktionen der betreffenden 
Auen erforderlich sind. 

= Hochwasser-, Klimaschutz, 
Gewässerschutz, 

Klimawandel-Anpassung

Naturnaher Bachlauf Vils (K. Leidorf)

Natürliche Aue Donau (Kroatien) (Chr. Margraf)

Isar-Aue bei Hochwasser (Chr. Margraf)

Renaturierte Isar mit Deichrückverlegung (Cr. Margraf)



„frei fließender Fluss“ (Free flowing river = FFR):

ein Fluss oder ein Flussabschnitt, dessen longitudinale, laterale und 
vertikale Vernetzung nicht durch künstliche Strukturen, die ein Hindernis 
bilden, behindert wird und dessen natürliche Funktionen weitgehend 
unbeeinträchtigt sind; 

2022



„frei fließender Fluss“ (Free flowing river = FFR):

ein Fluss oder ein Flussabschnitt, dessen longitudinale, laterale und 
vertikale Vernetzung nicht durch künstliche Strukturen, die ein Hindernis 
bilden, behindert wird und dessen natürliche Funktionen weitgehend 
unbeeinträchtigt sind; 

2022



free-flowing rivers: sind Flüsse, die nicht durch künstliche Barrieren beeinträchtigt 
sind und die nicht von ihrer Aue abgeschnitten sind, so dass die freie Bewegung des 
Wassers, der Sedimente, der Fische und anderer Organismen ermöglicht ist.

Im Fokus: 3 der 4 Dimensionen eines Flusses: longitudinale, laterale und  vertikale 
Konnektivität. Die temporale Konnektivität z.T. (ecological flows).

Vier Dimensionen der Anbindung in einem Fliesgewässer-Okosystem (nach Ward 1989): a) longitudinale Anbindung (Gerinne →
Gerinne), b) laterale Anbindung (Gerinne → Uberschwemmungsflache), c) vertikale Anbindung (Gerinne → Grundwasser), 
d) temporale Anbindung (zeitubergreifend) (von MacDonough et al., 2011). [Mit geanderten Symbolen mit freundlicher Genehmigung des 

Integration and Application Network (ian.umces.edu/symbols/), Center for Environmental Science der Universitat Maryland]

Methodik: Juli 2024, aktuell Praxistest. Bis Mitte 2025 wird die Methode finalisiert.

„frei fließender Fluss“ (Free flowing river = FFR):



“barriers” = artificial physical obstacles, likely to have an impact on river ecosystem 
connectivity 

frei fließende Flüsse und Auen



The longitudinal connectivity of riverine systems allows the upstream and downstream movement 
of biota and the continuity of energy flows and matter transfer (water, sediments, nutrients) from 
upstream to downstream stretches, facilitating and ensuring the existence of a mosaic of riverine 
habitats connected to each other all over the basins.

A barrier mitigated by a fish pass within the homogeneous reach is not considered to allow the 
permanent and unaided passage of fish, and thus it is considered as a barrier.

Lateral connectivity: 
ohne künstliche Barrieren
+ nicht so stark eingetieft, dass 
Aue nur ab HQ50 oder höher 
überflutet wird.

Lc = Länge des homogenen 
Fluss-Abschnittes

Vertical connectivity: künstliche undurchlässige Oberflächen nehmen weniger als 5% 
der Länge 𝐿𝑐 of des einheitlichen Gewässerabschnittes ein.

frei fließende Flüsse und Auen



Zu Schritt 1: Bildung von einheitlichen Gewässerabschnitten (homogenous reaches = HR):
Länge kann variieren und ist üblicherweise etwa 10 - 100 mal die durchschnittliche 
bordvolle Breite des Abschnittes (Gurnell et al., 2014; Rinaldi et al., 2016). 

Zu Schritt 3 (großräumige Prüfung): Kriterien sind: 
flussaufwärts Sediment-Transport, flussabwärts Fisch-Wanderungen.

Zu Schritt 4: Minimum-Länge: Kriterien sind: 
Typische morphologische Mosaike: 1-20 km  + typische Fisch-Arten: 5-15 km

frei fließende Flüsse und Auen

Große Herausforderung für Dtl.



frei fließende Flüsse und Auen: Bestand

Österreich: erste Auswertung aller österreichischen Gewässer mit Einzugsgebiet > 100 km²: 
An 90 Flüssen konnten frei fließende Abschnitte identifiziert werden, mit Gesamtlänge von 
rund 1.000 km = nur etwa 8 % der analysierten Gewässerlänge. 

https://info.bml.gv.at/themen/wasser/gewaesserbewirtschaftung/fachliche-grundlagen/free-flowing-rivers.html



frei fließende Flüsse und Auen: Potentiale BY

56.792  Querbauwerke an den nach WRRL berichtspflichtigen Flüssen → alle 500 Meter eine Barriere
Nur 11% „frei durchgängig“ für fluss-aufwärts wandernde Fische (Daten LfU 2018)



frei fließende Flüsse und Auen: Potentiale BY

1%

8%

33%

32%

26%

gg. 2009 
kaum 
verändert



frei fließende Flüsse und Auen: Potentiale BY

BfN Auenzustand: Seit dem ersten Auenzustandsbericht 
2009 wurden durch Rückbau, Rückverlegung und 
Schlitzung von Deichen 4.183 ha überflutbare 
Auenflächen zurückgewonnen. 
→ 1983 - 2020 Zugewinn 7.100 ha = Vergrößerung 
der überflutbaren Flussauen um rund 1,5 %.



Ausblick, wie weiter?

Vezins dam 13.01.2020 :  80 % of the 36 m high dam removed 
© DDTM50 in coop. with ERN (https://www.ern.org/en/selune-libre-vezins/)

Biber-Aue, Rohrach, Treuchtlingen, Nov. 2024 (Ch. Angst)



Nationale Renaturierungspläne (Art. 14, 15)
Monitoring, Berichte (Art. 20, 21)

• Nationaler Renaturierungsplan: Jeder Mitgliedstaat, Entwurf an EU-Kommission 
2 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes, Beteiligung der Öffentlichkeit.
Prüfung durch EU-Kommission: 6 Monate, Abschluss und Veröffentlichung des 
Planes durch den Mitgliedstaat 6 Monate nach Erhalt der Prüfung durch die EU-
Kommission (d.h. spätestens 3 Jahre nach Inkrafttreten: August 2027)

• Inhalt: Ausmaß und Verteilung der Flächen, welche verbessert bzw. wiederher-
gestellt werden müssen, um die Flächen-Ziele, die geforderten Verbesserungen 
und zufriedenstellenden Zustände bei den Indikatoren zu erreichen.
Für jedes Habitat (Art. 4, 5) Fläche und Verteilungskarte, Fläche in gutem 
Zustand, Referenzfläche, geeignete Flächen. 
Festlegung der zufriedenstellenden Zustände bis 2030 im Wege eines offenen 
und wirksamen Verfahrens sowie einer Bewertung auf der Grundlage der 
jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse (und Einbeziehung von Leitfäden der 
EU- Kommission, die bis 31.12.2028 erarbeitet werden).

• Überarbeitung und Ergänzung bis 30.06.2032, 30.06.2042

• Monitoring alle 6 Jahre: Lebensräume, Indikatoren, Umfang von Verschlech-
terungen etc. / Berichte: alle 3 (6) Jahre ab 30.06.2028



https://www.bfn.de/nationaler-wiederherstellungsplan

Nationale Renaturierungspläne (Art. 14, 15)
Monitoring, Berichte (Art. 20, 21)



Synergien und Abhängigkeiten

Kohärente Planung im Zusammenhang Ausbau 
erneuerbare Energien unter RED III & IV



Synergien und Abhängigkeiten

Kohärente Planung im Zusammenhang Ausbau 
erneuerbare Energien unter RED III & IV

→ Nötige Rahmenbedingungen:

• Förderung der Renaturierung in allen (EU-)Politiken: Agrar-Politik u.a.

• Ambitionierte Erarbeitung der konkreten fachlichen Vorgaben

• Finanzierungs-Instrumente und effiziente Umsetzungs-Strukturen schaffen

• Beschleunigung und überragendes öffentliches Interesse für Schutz und 
Renaturierung der Natur



Chancen, Beteiligungs-Möglichkeiten

• allgemeine Verstärkung der Argumentation für 
Renaturierung, Baumschutz, Umsetzung Natura 2000, 
WRRL u.a. (gg. Politik, Behörden, Interessensgruppen 
u.a.) (Schutz Bestand und Entwicklung)

• Renaturierungs-Potentiale in kommunale Biodiversitäts-
Strategien, Biotopverbund-Konzepte, Schwammstadt-
Planungen, FNP, LP, B-Pläne, Hochwasserschutzpläne, 
Regionalpläne, LEP etc. einbringen.

• Öffentlichkeitsbeteiligung bei den 
Renaturierungsplänen: mit positiver 
Kommunikation und Darstellung der 
Chancen für alle begleiten, fachlichen 
Input geben (vgl. BN-FFH-Gebietsliste 1998)



Chancen, Beteiligungs-Möglichkeiten

• Vorteile und Nutzen aufzeigen: an erfolgten Renaturierungen, 
Maßnahmen, Entwicklungen, gemeinsam mit Land-, Forstwirt, 
Bürgermeister u.a.: „Renaturierung funktioniert“, „… nützt“, 
„… ist erfolgreich“, „ich mach mit, weil ….“ 
Biotoppflege etc. in Kontext Renaturierung stellen, Lust auf 
Renaturierung machen

• nötige Renaturierungen vor Ort in 
Diskussion bringen, Vorteile darstellen



Fazit für Gewässerschutz: Das Restoration Law …

• … und die Wiederherstellung von zusätzlichen 25.000 km frei 
fließenden Flüssen sowie der FFH-Lebensräume muss ambitioniert
und gemeinsam umgesetzt werden,

• … braucht hierfür die Schaffung der richtigen Rahmenbedingungen,

• … bringt große Fortschritte, wird aber nicht ausreichen, den Rück-
gang der Süßwasser- und Auenbiodiversität umzukehren,

• … braucht zusätzlich: z.B. konsequente Umsetzung WRRL, Auen-
Potentiale, Klimaschutz, keine weiteren Verschlechterungen (z.B. Wasser-

kraftwerke), Nutzung aller möglichen Maßnahmen (z.B. auch WSV Donau !)

(Foto: Dirk – stock.adobe.com)
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